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Republique Franqaise
Administration des Territoires

Ailemands Oecupes
Cercle d’LTnterlahn

(Hesse-Nassau).
Bekanntmachung.

1. Sag Anlegen der deutschen Orden und Ehrenzeichen und
der Ordensbänder ist in den gesamten besetzten Gebieten
gestattet . <

2. Dagegen ist es verboten, deutsche Fahnen zu hissen, auch
solche in den Provinzialfarben . Letztere können nur mit
vorheriger Genehmigung des Oberbefehlshabers der Rhein¬
armee und unter bestimmten Umständen gehißt werden.

Diez,  den 27. November 1919.
Hj&ef M* l»4t»*n>e*»3ltuns iwf# UnteUshukreW».

Ä8 « trs «. Msjsr.

Ktkanut « ach»« D
Betr . Berfand vo» Erfatzf»rter»»ii el».

1. Der Versand von Ersatzfuttcrmitteln , wie Runkelrüben,
Sossette, Melasse, Kleie usw. ist im durch die französischen
Rheinarmee besetzten Gebiete frei.

2. Was die Ausfuhr aus diesem Gebiete betrifft , so werden
Genehmigungen durch den Konfmunalverband erteilt , der
sic sodann durch den Kreisadministrator visieren läßt.

* _ Der Oberbefehlshaber der Armee.
J .-Nr . II. 11069 . Diez,  den 27. November 1919.
Bete . Brcnnholzabgabe für Kriegtzbeschävigte«sw

Das Ministerium für Landwirtschaft , Domäne mnd
Forsten hat unterm 19. Oktober 1919 folgendes verfügt:

„B e d ü r f t i g e n Kriegsbeschädigten und bedürfti¬
gen  Kriegerwitwen darf Brennholz aus dem Staatswald
nach Maßgabe ihres dringenden Bedarfs , aber mit dem
Verbot der Weiterveräußerung in jeder Form zu zwei Drit¬
tel des sonst für Minderbemittelte festgesetzten Preises ab¬
gegeben werden. Wo Geschäftsstellen des Verbandes deut¬
scher Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer , städtische oder
ländliche Fürsorgestellen für solche oder ähnliche Einrichtun¬
gen bestehen, wird deren Vermittlung in Anspruch zu neh¬
men sein." ,

Die Magistrate der drei Städte und die Herren Bürger¬
meister der Landgemeinden werden ersucht, die Beteiligten
entsprechend zu verständigen und dafür einzutreten , daß auch
die Gemeinden die angeregten Brennhohausgaben aus dem
Gemeindewald in gleicher Weise stattfmden lassen.

»er U-»rfttze«be de» Krei »a«»W »fte».
' I . S . i

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Ter Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.
Cbatras.  Major.

1 C 1216/19. . Berlin NW 6, den 5. Sepi . 1919. "
Luisenstraße 32/34.

Bekanntm «chung.
Unter dem 3. September 1919 habe ich auf Grund

der die wirtschaftliche Demobilmachung betreffenden Befug¬
nisse eine Verordnung über die Einstellung und Entlassung <

^ - _ öv.

von Arbeitern und Angestellten während der Zeit der wirt¬
schaftlichen Demobilmachung erlassen, die am 5. September
1919 im Reichs-Geietzblatt Nr . 167 Seite 1499 veröffentlicht
worden ist. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tre .en
die Verordnungen über die Einstellung , Entlassung und Eut-
lohnung gewerblicher Arbeiter während der Zeit der wirt-
schaftlichen Demobilmachung dom 4. Januar 1919 iR .-G.-Bl.
■&. 8), die Verordnung über die Einstellung , Entlassung und
Entlohnung der Angestellten während der Zeit der wirt¬
schaftlichen Demobilmachung vom 24. Januar 1919 iR .-G.-
Bl . S . 100) und die Verordnung , betreffend die Wirksamkeit
von Kündigungen der Arbeiter und Angestellten in Reichs¬
und Staatsbetrieben , dom 21. Juli 1919 (R.-G.-Bl . S.
660) außer Kraft.

In der neuen Verordnung sind die Verhältnis e der An¬
gestellten und Arbeiter einheitlich gesegelt worden. Der
Geltungsbereich ist insofern erweitert , als das Wiederein-
stellnngsverlangen von Arbeitern nicht, wie bisher in der
Verordnung vom 4. Januar 1919, nur gegen Unternehmer
gewerblicher Betriebe mit 20 oder mehr gewerblichen Ar¬
beitern geltend gemacht werden . amt, sondern allgemein
ohne B«Kränkung auf eine oen.mmte Betriebsgröße mög¬
lich ist. Auch wird kein Unterfwiil ge-.-a-bt «wischen gewerb¬
lichen und sonstigen Arbeitern , z. B. in der Landwirtschaft.

Von den übrigen Aindcrongcn , welche die neue Verord¬
nung gegenüber den alten üuswcist, glaube ich, folgende be¬
sonders erwähnen zu sollen:

8 3. Die Meldefrist ist für zurückkehrende Kriegsge¬
fangene und Ziv ' lint '.rrierte auf sechs Wochen verri 'g-r>.
Der Kreis der Wredereinstellungsberechtigten ist in gewissem
Umfang erweitert.

8 9 enthält u. a. eine Regelung der Ersatzpflicht für
Erwerbslosenunterstützung , die neben einem Anspruch aus
Gehalt oder Lohn gewährt worden ist.

8 12 enthält eine neue Ordnung der Vorschriften für
Entlassungen zur Verminderung der Ärbeitnehmerzahl , wo¬
bei auch eine Streckung der Arbeit von Angestellten vorge¬
sehen ist. - *-

§ 14. Die Bestimmungen über die Anhörung der Arbeit-
nehmervertrctungen vor Kündigungen sind klarer gefaßt
als bisher , stimmen aber im wesentlichen mit den bisherigen
Vorschriften überein. — Insbesondere werden im 8 14 die
Bestimmungen der Verordnung vom 21. Juli 1919 (R.-G.-
Bl . S . 660) übernommen, wodurch diese Verordnung in die
neue Verordnung übergeht.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß die Verordnung
vom 21. Juli 1919 kein neues Recht geschaffen batte , sondern
nur zur Klärung bestehender Zweifelsfragen über die Wirk¬
samkeit von Kündigungen dienen sollte. Zum gleichen Zwecke
sind die Vorschriften des 8 14 über diese Wirksamkeit in die
Verordnung ausgenommen worden.

8 15. Die Einstellungsbefugnis der Temobilmachungs-
ausschüsse wird auf alle Betriebe mit mehr als 20 Arbeitern
oder 10 Angestellten ausgedehnt.

8 24 enthält eine Revisionsbestimmung für den Falt der
Verletzung von Vorschriften der Verordnung durch Schlich-
lungsansschüffe.

8 27 enthält Uebergan-' sbrlimmungen . Solche frnden
sich übrigens auch in 8 4 für laufende Meldefristen.

Mit Rücksicht auf die bereits in Fluß befindliche Rück¬
kehr der Kriegsgefangenen muß ich besonder? We ck darauf
legen, daß die neuen Bestimmungen unverzüglich in die
weitesten Kreise dringen und beachtet werden. Ich darf da-

mtwendieinkünftehedmlten.
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5» v  cvTuct )cr, , alle » e &öx -bevt , TeV - » , bas , b \ eTe ?vuv»urclifutyrmtn der Bvrschrrsten berufen nab ober VelbTt als
woeitcyeber tn Betracht kommen, insbesondere di? Demvbii-
machunaskommissare, Demodilmachung-aurschnsse, Lchlich-
tunasausschüs e. Eewerbeaufsichts- und Bergrev''erbearntrn,
alle Landwirtschafts -, Handels - und Gewerbekammern sowie
alle Arbeitgeber - und Arbeitnehmerverbände baldgeft. auf
diese Bestimmungen hinzuweisen.

Bon dem Erlaß besonderer Ausführungsbestimmungeu
glaubte ich absehen zu können, doch chabe ich meine Re eren-
ten angewiesen, wie dies bereits bei den früheren Verord¬
nungen des Demobilmachungsministeriums ges-behen ist,
auch zu der Verordnung dom 3. September 1919 die notwen¬
digen Erläuterungen zusammenzustellen, die im Vertage
von Carl Hehmann, Berlin W., Mauerstraße , erscheinen
tpcrocit* j

Der KeichSa»bei1- Mt»ister
Im Austrage:

Unterschrift.
» * »

1 ?L71 . Diez,  den 13. November 1919.
vorstehende Anordnung bringe ich hiermit zur öffent¬

lichen Kenntnis . Die Herren Bürgermeister bitte ich, für
«nt'prechende Weiterbekanntgabe Sorge tragen jn wollen.

Der Laudrat.
fr B.r

Gcheuor «.
Gesehen und genehmigt.

Der Chef der MlitLrvrrwaltunr der UnterlaZuFreisetz,
% h o ix ah  Maftrr,

Nerordnung.
Auf Grund der Verordnung des Bundeirates über den

Verkehr mit Zucker vom 17. Oktober 1917 — R. G. Bl , S.
809 wird für den Unterlahnkreis folgendes angeordnet:

Artikel  1.
Der § 10 der Verordnung des Kre.sauslchussts über den

Verkehr mit Zucker im Unterlahnkreis dom 2b. Oktober
1916 — Amtl . Kreisblatt Nr. 254 — erbält folgende Fas¬
sung:

Für den Verkauf an die Verbraucher werden folgende
Höchstpreis für Inlands - und Auslandszucker festgesetzt:

Brodraffinade für 1 Pfund 102 Pfg .,
Gemahl. Zucker für 1 Pfd . 100 Pfg .,
Kristallzucker für 1 Pfd . 100 Pfg,
Viktoriakristall für 1 Pfd . 102 Pfg .,
Würfelzucker für 1 Pfd . 105 Pfg ., ,
Puderzuckemfür 1 Pfd . 105 Pfg, , \
Kandis für 1 Pfd . 120 Pfg.

Artikel 2.  >
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 1919 in Kraft.
Diez,  den 29. November 1919.

Mer « reiSausschuß »c» » «terlahnkreises.
fr «Ü

Scheuern.
■ . 8

Bekanntmachung.
Gegen die Novembermarken der Kreiszuckerkarten kön¬

nen in den Zuckerverkaufsstellen, in denen die Bestcllscheinei
abgegeben worden sind

600 Är«in Zucker oder Ksudid
zu den durch oben abgedruckte Kreisverordnung vom 29. No¬
vember 1919 neu festgesetzten Preisen entnommen werden.

Diez,  den 29. November 1919. ,
Kreidzuckerstelle

Besehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des UntcrlaVnkrnjeS.

Tdatra ». Mafor.

Tgb. Fl . Nr . 969. Diez,  den 26. November 1919.
Betr Aleischkarteuauduade.

Dir in der Zeit vom 26. Oktober bis 22. November
ISIS xültigen Fleischkarten sin» ungültig. Die «erienF Tisch¬
karten , gültig für die Zeit vom 23. November bis 20. De-

\ *,etx\tvex %Vt\Y>^tvevv 'K>xvtt£xx«\.
Dt« Herren Dnrgerneelster, rn deren Gemeinden

nicht vorhanden sind, haben bis spätestens 5. DezembeB
ihrer Verioraunasstelle (Bürgermeisteramt ) mitzutellcn , wie.
viel Voll- und Kinderkarten ausgegeben worden lind.

Ebenfalls bis zum 5. Dezember ersuche ich der Kreis¬
fleischstelle zu berichten:

a) Zahl der ausgeaebenen Reichsfleischkarten, getrennt nach
Voll - und Kinderkarten . »

b) Zahl der Personen , die zur Zeit der Ausgabe der neue»
Fleischkarten noch Fleisch selbstversorger sind, aber tat
Laufe der Bersorgungszeit (23. November bis 20, Dezem¬
ber 1919) Fleischkarten wieder erhalten werden.

1. Erwachsene,
2. Kinder unter 6 Jahren.

c) Zahl der Personen , die zur Zeit noch Fleisch selb stv«„
sorger sind, aber im Laufe der Zeit vom 21. Dezember
bis 17. Januar 1920 Fleischkarten wieder erhalten wr»
den:

1. Erwachsene,
2. Kinder unter 6 Jahren.

d) Zahl der Personen , die keine Fleischkarten erhalt«
haben, die aber auf Grund von Bezugsscheinen vers« H
werden (Anstalten , Gasthöse usw.).

I Die Herren Bürgermeister ersuche ich, bis zum genannte«
Zeitpunkt den Bericht bestimmt einzusenden. i ,

Der Borsitzende des Kreisansschasses.
fr B. :

Scheuern.

iverauntmachuug.
Jn unser Genossenschaftsregister ist unter lfd. Nr . 18

bei dem Birlenbacher Spar - und Darlehnskasienverein E. G.
m. u. H. zu Birlenbach heute folgendes eingetragen worden:

Jn der Generalversammlung vom 27. Leptember 1919
ist an Stelle des aus dem Vorstand ausgeschiedenen Land¬
wirts Jakob Kuhmann in Birlenbach der Laadwirt Jatob
Scheid von da zum Vorstandsmitglied gewählt worden.

Diez, den 21. November 1919.
Amtsa»richt.

Bekanntmachung.
Die Versorgungsstelle Oberlahnstein hält im Monat De¬

zember 1919 im Unterlahnkreis Auskunft - und Beratungs¬
stunden wie folgt ab:

Am Freitag , den 5. Dezember 1919 in Diez von 8 bis 10,30
Uhr vormittags bei Gastwirt Diehl, Makktplay.

Am Freitag , den 12. Dezbr. in Nassau von 12 Uhr mittag»
bis 2,30 Uhr nachm, im Rathaus.

Am Freitag , den 19. Dezbr. in Diez von 8 bis '10,30 Uhr
vorm, bei Gastwirt Diehl, Marktplatz.

Am Dienstag , den 23. Dezbr. in Nassau von 12 Uhr mit¬
tags bis 2,30 Uhr nachm, im Rathaus.

Bersorguugsstelle Oberlahnstei « .

Jagd-Verpachtung.
Mittwoch , den 10 . Dezember  1919 , nachm.

2 Uhr wird die hiesige Jagd,  2392 Morgen Feld und
Wald, davon ca. 700 Morgen Wald , in dem Gemcindezimmer
zu Schönborn, Kreis Unterlahn , beginnend vom 12. Srpt.
1919 ab auf weitere 12 Jahre  meistbietend verpachtet.

Bedingungen können zu jeder Zeit auf der Bürger¬
meisterei eingesehen werden.

Schönborn,  den 26. November 1919.
Der Büraermeisier.

Schiebel

Hausordnungen
auf Pappe ausg-zoaen liefert

Buchdruckerei H Chr Sommer,
Ems und Diez.
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